
  

 

GEMEINDE BÜCHEN 

 

 

33. Änderung des Flächennutzungsplanes 

ĂGewerbegebiet Steinkr¿ger Koppelñ 

 

Artenschutzpr¿fung zum F-Plan 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

BBS-Umwelt Biologen und Umweltplaner  

Russeer Weg 54 + 24111 Kiel + Tel. 0431/ 69 88 45 + BBS-Umwelt.de 



 

  

GEMEINDE BÜCHEN 

 

 

33. Änderung des Flächennutzungsplanes 

ĂGewerbegebiet Steinkr¿ger Koppelñ 

 

Artenschutzpr¿fung zum F-Plan 

 

 

 

Auftraggeber: 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
im Kreis Herzogtum Lauenburg WFL 
Junkernstraße 7 
23909 Ratzeburg 
 
Verfasser : 

BBS-Umwelt GmbH 
Russeer Weg 54 
24111 Kiel 
Tel. 0431 / 69 88 45 
www.BBS-Umwelt.de 

 

Bearbeitung:  

Dr. S. Greuner-Pönicke 

M. Janssen, M.Sc. 

L. Prüß, M.Sc. 

Dipl. Geogr. F. Suikat 

 

 

Kiel, den 08.11.2023                                              _________________________ 

                                                                (Dr. S. Greuner-Pönicke)  

 

 

BBS- Umwelt GmbH  : Geschäftsführung: 

Firmensitz: Kiel  Dr. Stefan Greuner-Pönicke 

  Kristina Hissmann 

Handelsregister Nr.  Angela Bruens 

HRB 23977 KI  Maren Rohrbeck



Gemeinde Büchen 

Bebauungsplan Nr. 67             Artenschutzprüfung 

 

BBS-Umwelt GmbH                                                                                                                                       Seite 3 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG ........................................................................... 5 

2 DARSTELLUNG DES UNTERSUCHUNGSRAHMENS UND DER METHODIK .......................... 5 

2.1 Betrachtungsraum ................................................................................................... 5 

2.2 Methode .................................................................................................................. 6 

2.3 Rechtliche Vorgaben ............................................................................................... 8 

3 PLANUNG UND WIRKFAKTOREN .............................................................................. 10 

3.1 Planung................................................................................................................. 10 

3.2 Wirkfaktoren .......................................................................................................... 12 

3.3 Abgrenzung des Wirkraumes ................................................................................ 13 

3.4 Abgrenzung des Wirkraumes ................................................................................ 14 

4 BESTAND .............................................................................................................. 15 

4.1 Landschaftselemente ............................................................................................ 15 

4.2 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ................................................ 24 

4.3 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ........................................................ 24 

4.3.1 Fledermäuse .................................................................................................... 24 

4.3.2 Weitere Säugetiere ........................................................................................... 25 

4.3.3 Amphibien und Reptilien ................................................................................... 27 

4.3.4 Sonstige Anhang IV-Arten ................................................................................ 27 

4.4 Europäische Vogelarten ........................................................................................ 28 

4.5 Weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen) ........................................ 34 

5 ARTENSCHUTZRECHTLICHE RELEVANZPRÜFUNG ...................................................... 35 

5.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ................................................ 35 

5.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ........................................................ 35 

5.2.1 Fledermäuse .................................................................................................... 35 

5.2.2 Weitere Säugetiere ........................................................................................... 37 

5.2.3 Amphibien und Reptilien ................................................................................... 39 

5.2.4 Sonstige Anhang IV-Arten ................................................................................ 39 

5.3 Europäische Vogelarten ........................................................................................ 39 

5.3.1 Einzelartbetrachtungen ..................................................................................... 39 

5.3.2 Gildenbetrachtungen ........................................................................................ 42 

6 ARTENSCHUTZRECHTLICHE KONFLIKTANALYSE ....................................................... 45 



Gemeinde Büchen 

Bebauungsplan Nr. 67             Artenschutzprüfung 

 

 

BBS-Umwelt GmbH                                                                                                                                       Seite 4 

 

6.1 Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL .................................................................. 46 

6.2 Europäische Vogelarten ........................................................................................ 51 

7 ARTENSCHUTZRECHTLICHER HANDLUNGSBEDARF ................................................... 61 

7.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen .................... 61 

7.2 Artenschutzrechtlicher Ausgleich .......................................................................... 63 

7.3 CEF-Maßnahmen (=Vorgezogene Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen 

Funktion) 64 

7.4 FCS-Maßnahmen (=Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes) ......... 65 

7.5 Artenschutzrechtliches Ausnahmeerfordernis ....................................................... 65 

8 WEITERE NATIONAL ODER NICHT GESCHÜTZTE ARTEN(-GRUPPEN) IN DER 

EINGRIFFSREGELUNG ............................................................................................. 66 

9 ZUSAMMENFASSUNG .............................................................................................. 66 

10 LITERATUR ............................................................................................................ 67 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abb. 1: Lage des Bebauungsplans in der Stadt Ratzeburg (© GeoBasis-DE/VermGeo-SH). ..... 5 

Abb. 2: Städtebaulicher Entwurf (GSP Sept. 2023) mit Abschirmmaßnahmen. ........................ 11 

Abb. 3: Betrachtungsraum mit Darstellung des Geltungsbereichs sowie der anzunehmenden 

Wirkräume. ............................................................................................................................... 14 

Abb. 4: Daten des Artkatasters LfU (2023) ............................................................................... 28 

Abb. 5: In 2023 ermittelte Brutreviere der Feldlerche. Verluste sind mit einem X gekennzeichnet.

 ................................................................................................................................................. 56 
 

TABELLENVERZEICHNIS 

Tab. 1: Termine der Brutvogelkartierung .................................................................................... 6 

Tab. 2: Termine der Fledermauskartierung ................................................................................. 6 

Tab. 3: Termine der Haselmauskartierung .................................................................................. 7 

Tab. 4: Termine der Zauneidechsenkartierung ........................................................................... 7 

Tab. 5: Nachgewiesene Fledermausarten im Betrachtungsraum. ............................................. 25 

Tab. 6: Potenziell vorkommende Arten des Anhang IV FFH-RL. .............................................. 27 

Tab. 7: Potenziell vorkommende Brutvogelarten. ..................................................................... 30 

 

ANHANGSVERZEICHNIS 

ANHANG 1:  

Anhang 1 Karte 1: Brutvögel Bestand 2023 

Anhang 1 Karte 2: Fledermäuse Bestand 2023 

Anhang 1 Karte 3: Sonstige Arten Bestand 2023 

 

 



Gemeinde Büchen 

Bebauungsplan Nr. 67             Artenschutzprüfung 

 

 

BBS-Umwelt GmbH                                                                                                                                       Seite 5 

 

1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Gemeinde Büchen plant die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 67. Durch den Bebauungs-

plan sollen die rechtlichen Grundlagen für die Ansiedlung eines Gewerbegebietes geschaffen 

werden.  

Zur Beurteilung der Fauna im Gebiet und artenschutzrechtlicher Betroffenheiten wurde die BBS-

Umwelt GmbH mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt. Kartierungen für die Ar-

ten(Gruppen) Brutvögel, Haselmaus und Zauneidechse sowie Bestandserhebungen von Fleder-

mäusen als Grundlage einer qualifizierten Potenzialanalyse erfolgten in 2023. 

2 DARSTELLUNG DES UNTERSUCHUNGSRAHMENS UND DER METHODIK 

2.1 BETRACHTUNGSRAUM 

Der geplante Geltungsbereich befindet sich im Westen der Gemeinde Büchen nördlich der K73 

ĂHeidewegñ und ºstlich der Steinau. Im Osten grenzt das FFH-Gebiet ĂN¿ssauer Heideñ an den 

Geltungsbereich. Die Gemeinde Büchen ist naturrªumlich der Untereinheit ĂSüdwestmecklenbur-

gische Niederungenñ des Südwestlichen Vorland der mecklenburgischen Seenplatte zuzuordnen. 

Im Westen grenzt der Naturraum an die Lauenburgische Geest.  

 

Abb. 1: Lage des Bebauungsplans in der Stadt Ratzeburg (© GeoBasis-DE/VermGeo-SH). 

Vorhabensort 

Büchen 
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2.2 METHODE 

Ermittlung des Bestands: 

Brutvögel: 

Es wurde eine vereinfachte Brutvogelkartierung in Anlehnung an Südbeck et al. (2005) mit ins-

gesamt 4 Tagbegehungen in den frühen Morgenstunden sowie 2 Nachtbegehung durchgeführt 

(s. Tab. 1). Dabei kamen Klangattrappen zum Einsatz. Während der einzelnen Begehungen wur-

den alle akustisch oder optisch wahrnehmbaren, an die Fläche gebundenen Vögel punktgenau 

in digitale Tageskarten eingetragen. Das Hauptinteresse lag dabei auf den revieranzeigenden 

Merkmalen nach SÜDBECK et al. (2005). Aus den einzelnen Tageskarten wurden nach Abschluss 

der Bestandserfassung für jede Brutvogelart Revierzentren ermittelt.  

Arten, die kein revieranzeigendes Verhalten aufwiesen, wurden als Nahrungsgäste innerhalb des 

definierten Untersuchungsgebiets betrachtet. Dabei handelt es sich v.a. um Brutvögel außerhalb 

des Untersuchungsgebiets oder um Durchzügler bzw. Rastvögel.  

Tab. 1: Termine der Brutvogelkartierung 

Datum Witterung Bemerkung 

30.03.2023 Sonnig bis heiter, 5-6 °C, 1-2 bft Abend-/Nachtbegehung 

03.04.2023 Sonnig bis heiter, -3-0 °C, 1-2 bft  Frühe Morgenstunden 

14.04.2023 Wolkig, 1-4 °C, 1-2 bft Frühe Morgenstunden 

19.05.2023 Heiter, 5-16 °C, 3-4 bft Frühe Morgenstunden 

01.06.2023 Sonnig bis heiter, 8-18 °C, 1-3 bft Frühe Morgenstunden 

14.06.2023 Sonnig bis heiter, 17-21 °C, 3-4 bft Abend-/Nachtbegehung 

 

Rastvögel: Begehungen 16. März, 24. März, 3. April 2023 sowie Daten aus Internet und Mitteilung 

des Landesamtes für Umwelt 

 

Fledermäuse: 

Für eine qualifizierte Potenzialabschätzung des Fledermausvorkommens wurden zwei Detektor-

begehungen im Geltungsbereich durchgeführt (s. Tab. 2). Der Geltungsbereich (GB) wurde dabei 

umrundet sowie Abschnitte des indirekten Wirkraums mit besonderer Bedeutung (Hochwald und 

Gewässernähe, Redder im Osten, Steinau Steinkrug) gezielt untersucht. Dabei wurde das Arten-

spektrum erfasst, Höhlenbäume aufgenommen und die Jagdhabitate nach ihrer Relevanz unter-

teilt.  

Tab. 2: Termine der Fledermauskartierung 

Datum Witterung Bemerkung 

09.06.2023 Keine Bewölkung, 13°C, 1-2 bft Umrundung GB + Steinau Brücke 

10.07.2023 Mittlerer Bewölkungsgrad, 16°C, 0-1 bft Südlicher GB + Hochwald bis Steinau 

 

Haselmaus: 

Es erfolgte eine Erfassung der Haselmaus nach Methodenblatt S4 (ALBRECHT et al. 2014). Es 

wurden insgesamt 42 Nistrºhren, sog. ĂNest-Tubesñ, entlang des s¿dlichen und des ºstlichen 
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Knicks ausgebracht (s. Anhang 1 Karte 3) und an bis 6 Terminen kontrolliert (s. Tab. 3). Eine 

weitere Begehungen erfolgt mit der Abnahme im November.  

Tab. 3: Termine der Haselmauskartierung 

Datum Witterung Bemerkung 

06.04.2023 Sonnig, 12 °C Ausbringung Nest-Tubes 

04.05.2023 Sonnig, 18 °C 1. Kontrolle Nest-Tubes 

30.05.2023 Sonnig, 27 °C 2. Kontrolle Nest-Tubes 

06.07.2023 Heiter bis wolkig, 21 °C 3. Kontrolle Nest-Tubes 

05.08.2023 Wolkig, 20 °C 4. Kontrolle Nest-Tubes 

09.09.2023 Wolkig, 14 °C 5. Kontrolle Nest-Tubes 

11.10.2023 Wolkig, 12 °C 6. Kontrolle Nest-Tubes 

November  Letzte Kontrolle und Abnahme 

 

Zauneidechse: 

Die Zauneidechsenkartierung erfolgte an insgesamt 7 verschiedenen Tagen zwischen Mitte Mai 

und Anfang September. Die Erfassung erfolgte in den in Anhang 1 ï Karte 3 dargestellten Tran-

sekten. Durch langsames und ruhiges Abgehen wurde entlang der Transekte nach Zauneidech-

sen gesucht. Es wurden Strukturen, die sich als Versteck eignen, gezielt abgesucht. Weiterhin 

wurde während der Kontrolle der Haselmaus-Niströhren entlang von Knicks auf das Auftreten von 

Zauneidechsen und anderen Reptilien geachtet.  

Tab. 4: Termine der Zauneidechsenkartierung 

Datum Witterung Bemerkung 

19.05.2023 Heiter, 16-18 °C  

01.06.2023 Sonnig bis heiter, 17-19 °C  

08.06.2023 Sonnig bis heiter, 21-23 °C  

22.06.2023 Heiter, 22-24 °C  

05.08.2023 Sonnig bis heiter, 20 °C  

22.08.2023 Sonnig bis heiter, 22 °C Bei einer gleichzeitigen Kontrolle im FFH-Gebiet 

ĂN¿ssauer Heideñ wurden 4 Individuen entdeckt.  
11.09.2023 Sonnug bis heiter 24°C Waldeidechse am Heidweg 

 

Weitere Arten(Gruppen): 

Zur Ermittlung des weiteren Bestands wurde eine faunistische Potenzialanalyse für ausgewählte 

Arten(-gruppen) vorgenommen. Dies ist ein Verfahren zur Einschätzung der möglichen aktuellen 

faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Berücksichtigung der lokalen Besonderhei-

ten, der Umgebung und der vorhandenen Beeinträchtigungen. Es wurden insbesondere die in 

diesem Fall artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie betrach-

tet, aber auch weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen). Die hier potenziell vorkom-

menden Tierarten werden aus der Literatur und eigenen Kartierungen in vergleichbaren Lebens-

räumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ihrer Vernetzung und des Bewuchses werden 

Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna gezogen. Die Grundlage für die Bewertung 

bilden die Geländebegehungen während der Kartierarbeiten in 2023 (s. Tab. 1 bis Tab. 4). Am 1. 

April wurde an der Steinau nach Fraßspuren des Bibers oder nach Biberdämmen gesucht.  
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Darstellung der Planung und der Auswirkungen: 

Als Grundlage für die Darstellung der Planung dienen die Begründung sowie die Planzeichnung 

zum B-Plan Nr. 67 der Gemeinde Büchen (GSP, Stand: 13.09.2023). Derzeit liegt noch keine 

Planung für die Gestaltung der Oberflächenentwässerung mit Retentionsflächen im Norden vor 

sowie noch keine Darstellung für kleinräumige Aufwertungsmaßnahmen an der Steinau. Die Aus-

gestaltung der Maßnahmenflächen im Norden und Osten erfolgt auch erst im weiteren Verfahren. 

Es ist jedoch eine Sicherstellung über den F-Plan vorgesehen und damit stehen dort Entwick-

lungsflächen im Sinne des Naturschutzes im Vordergrund. 

Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden die durch das Vorhaben 

entstehenden Wirkfaktoren (potenziellen Wirkungen) aufgeführt. Diese Wirkfaktoren werden mit 

ihren möglichen Auswirkungen auf die betroffenen Lebensräume und ihre Tierwelt dargestellt und 

in der Artenschutzrechtlichen Prüfung bewertet (s.u.).  

Artenschutzrechtliche Prüfung: 

Sofern artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen können und Beeinträchtigungen möglich 

sind, ist die Artenschutzregelung (rechtliche Grundlagen s. nachfolgendes Kapitel) abzuarbeiten. 

Es wird dann geprüft, ob sich hier ein Handlungsbedarf ergibt (CEF-Maßnahmen, Artenschutz-

rechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, Erfordernis von Kom-

pensationsmaßnahmen). 

2.3 RECHTLICHE VORGABEN 

Artenschutz 

Gemäß den Vorgaben des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist eine Bearbeitung zum Artenschutz 

für die Fauna im Bereich von B-Plänen erforderlich.  

Für die artenschutzrechtliche Betrachtung ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) maß-

geblich.  

Artenschutzrechtliche Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes: 

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren besonders geschützter Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere streng geschützter Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich 
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zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Abweichende Vorgaben bei nach § 44 (5) BNatSchG privilegierten Vorhaben: 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-

schaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchge-

führt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, 

Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buch-

stabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche 

Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 

sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-

wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 

kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere beson-

ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 

Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Für ungefährdete Arten ohne besondere Ansprüche können nach LBV-SH / AfPE (2016) 

auch artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nicht vorgezogen vorgesehen werden 

und damit ein Verbotstatbestand umgangen werden. 

Im Fall eines Verstoßes ist eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG möglich u. a. aus zwingen-

den Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder 
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wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 

nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlech-

tert, soweit nicht Art. 16 (1) der FFH-RL weitergehende Anforderungen enthält.  

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Durchführung von Vorhaben im Betrachtungsraum 

erst nach der Aufstellung des B-Plans bzw. zu einem Stand, in dem die Privilegierung des § 44 

(5) BNatSchG gilt, stattfindet, so dass die Vorgaben für privilegierte Vorhaben anzuwenden sind.  

3 PLANUNG UND WIRKFAKTOREN 

3.1 PLANUNG 

Die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst die derzeitige Ackerfläche sowie die west-

lichen angrenzenden Grünlandflächen bis zur Steinau. Damit ist der Änderungsbereich etwas 

kleiner als der Geltungsbereich des B-Planes. Es sind folgende Festsetzungen in der Planung 

vorgesehen: 

¶ Gewerbliche Baufläche (im Bestand: Flächen für die Landwirtschaft, ca. 10,57 ha) 

¶ Maßnahmenfläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (im Bestand: Flächen für die Landwirtschaft, Flächen für Wald, überlagert 
Maßnahmenflächen, ca. 7,78 ha). 

 
Auf Ebene des Flächennutzungsplanes sind lediglich die großen Maßnahmenflächen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft an der Steinau und im 

nördlichen Teil des Geltungsbereiches (Änderungsbereiches der 33. F-Plan-Änderung) darge-

stellt. 

Hier sind neben der Renaturierung der Steinau auch weitere Flächen im Sinne des Naturschutzes 

zu entwickeln. Ein entsprechendes Konzept wird auf Ebene des B-Plan erarbeitet. Ziel ist neben 

der Herstellung von naturnahen Flächen zur Entwässerung insbesondere auch der Schutz des 

Rotmilanhorstes (Entwicklung ruhiger Abstandsflächen, Verhinderung von Störungen). 

Die Gemeinde Büchen plant in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des 

Kreises Herzogtum Lauenburg die Entwicklung eines Gewerbegebietes mit besonderen Grün- 

und Erlebnisflächen. Darüber hinaus sollen die Gewerbeflächen selbst einen vergleichsweise ho-

hen Anteil an Grünfläche in Kombination mit Dach- und Fassadenbegrünung erhalten. Die Durch-

grünung der Verkehrsflächen sowie die Anlage von Fußwegeverbindungen innerhalb von Grün-

zügen ist ebenfalls vorgesehen. 

Eine naturnahe Regenwasserrückhaltung, Versickerung und Ableitung ist vorgesehen und Teil 

der Gebietserschließung. 

Das Grünkonzept definiert sich im weiteren Verfahren über einen Grünordnungsplan zum Bebau-

ungsplan sowie über Festsetzungen im Bebauungsplan (zeichnerische und textliche Festsetzun-

gen). Nachfolgend wird der Entwurf zum B-Plan nachrichtlich dargestellt, da die dortigen Inhalte 

bereits auf der Ebene der F-Plan-Änderung bezüglich des Artenschutzes bewertet wurden, um 

die Umsetzbarkeit der Planung zu gewährleisten. 
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Abb. 2: Städtebaulicher Entwurf (GSP Sept. 2023) mit Abschirmmaßnahmen.  

Maßnahmenfläche 

Wasserwirtschaft 

Neuanlage Knicks, 

Entstehung eines 

Redders 

Abschirmgehölze 

zum Steinautal 

Plangebiet mit 

260 m Abstand zum Rotmilan 

in Kombination mit Wallanlage 

und Abschirmgehölz 
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3.2 WIRKFAKTOREN 

Für die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden die durch das Vorhaben 

entstehenden Wirkfaktoren (potenziellen Wirkungen) aufgeführt. Diese Wirkfaktoren werden mit 

ihren möglichen Auswirkungen auf die betroffenen Lebensräume und ihre Tierwelt dargestellt. 

Das Projekt verursacht unterschiedliche Wirkungen, die Veränderungen der Umwelt im vom Vor-

haben betroffenen Raum zur Folge haben können. Diese Wirkungen, die entsprechend ihrer Ur-

sachen auch den verschiedenen Phasen des Vorhabens zugeordnet werden können, sind z.T. 

dauerhaft, z.T. regelmäßig wiederkehrend und z.T. zeitlich begrenzt. 

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Baufeldfreimachung / Baustellenbetrieb: 

Durch das geplante Gewerbegebiet kommt es zu verschiedenen Wirkfaktoren, die sich, je nach 

Baudurchführung der Erschließung über einen längeren zeitlichen Rahmen erstrecken können. 

Durch das Vorhaben wird ein Ackerstandort überplant. Bei der Überplanung sind Bodenbewe-

gungen und weitere Bautätigkeiten (Neubau von Gebäuden) zu erwarten. Während der Bauzeit 

sind Beeinträchtigungen durch Lärm (v.a. durch Baumaschinen) und optische Wirkungen/Licht 

(Bewegung durch Fahrzeuge, Maschinen und Menschen) zu erwarten. Außerdem sind durch den 

Baustellenverkehr und die Durchführung von Bauarbeiten Erschütterungen und stoffliche Emis-

sionen zu erwarten. Die genannten Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf 

die nähere Umgebung des Geltungsbereichs beschränkt.  

Anlage- und Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Flächeninanspruchnahme (Versiegelung etc.): 

Anlagebedingt kommt es zu einer Überplanung von landwirtschaftlicher Nutzfläche (Acker). Es 

kommt zu einer Neuversiegelung von Boden auf auf insgesamt ca. 10 ha Gewerbegebiet. Für 

Zufahrten wird Straßenbegleitgrün (Knick, Steilhang) unterbrochen.  

Visuelle Wirkungen (Silhouetteneffekt, optische Störungen, Lichtreflexe, Spiegelungen): 

Das Gewerbegebiet mit neuen Gebäuden hat verschiedene visuelle und optische Wirkfaktoren 

zur Folge. Zu nennen sind hier v.a. der Silhouetteneffekt (ggf. Scheucheffekt bzw. Meideverhal-

ten) sowie die Lichtreflexion an spiegelnden Oberflächen wie Metallkonstruktionen, Solardächer 

etc. (Blendwirkung, Irritationswirkung, Attraktionswirkung, Kollision). Zudem können Fensterfron-

ten zu Vogelschlag führen. Betriebsbedingt werden Bewegungen von Menschen und Fahrzeugen 

v.a. werktags stattfinden. Es ist mit einer erheblichen Zunahme im Vergleich zum Ausgangszu-

stand zu erwarten.  

Barrierewirkung / Zerschneidung: 

Ein erheblicher Lebensraumentzug durch eine Barrierewirkung bzw. Zerschneidung durch das B-

Plangebiet ist nicht zu erwarten, da ca. die Hälfte des Ackers im Norden erhalten bleibt und die 

Planfläche an Straße und das östlich liegende vorhandene Gewerbe anschließt. Trenneffekte der 

Ost-West-Verbindung werden weiter untersucht. 
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Schall- und Lichtemissionen: 

Durch die Inbetriebnahme des B-Plangebiets kommt es zu einer Erhöhung von Schall- und Lichte-

missionen. Lärm der Vorbelastung wurde am 8.7.2023 einmalig mit Messung bei Ruhe, bei Zug-

verkehr und bei Straßenverkehr ermittelt (s. Abb. 3 und Kap. 3.4). 

Naherholung:  

Durch die Anlage eines Wanderwegenetzes durch das Gewerbegebiet wird es zu einer Zunahme 

an Erholungssuchenden kommen. Bewegungen von Menschen sowie akustische Wirkungen 

werden vermehrt auftreten. Die Verortung des Weges erfolgte in der Planung so, dass das Stein-

autal und die Fläche für Wasserwirtschaft im Nordwesten unzugänglich bleiben. Wanderwege 

werden z.T. durch die Anpflanzung von Gehölzen und der Anlage von Bodenwällen vom Stein-

autal abgeschirmt (vgl. Kapitel 3.1).  

3.3 ABGRENZUNG DES WIRKRAUMES 

Wirkfaktoren während der Bauphase sind neben den direkten Wirkungen im Bereich der Flächen-

inanspruchnahme selbst (Überbauung, Lärm, Bewegung) auch die indirekten Wirkungen im Um-

feld (Lärm und Bewegung) auf die Fauna. Diese sind zeitlich und räumlich stark begrenzt. Be-

sonders lärmintensive Arbeiten, wie Rammarbeiten oder Abriss von Gebäuden, erfolgen nicht. 

Es wird basierend auf Erfahrungswerten aus anderen Projekten ein Radius von 50 bis 200 m für 

baubedingte Wirkungen in umliegende Landschaftsräume angenommen. Durch Gebäude und 

Gehölze wird der Wirkraum gemindert (bis 50 m), im Offenland sind bis 200 m anzunehmen. Die 

Abgrenzung des Wirkraums wird daher an solche Strukturen angepasst (s. Abbildung 3). 

Die Wirkfaktoren der Anlagephase sind auf den Bereich der Flächeninanspruchnahme (Geltungs-

bereich abzüglich der zu erhaltenden Grünstrukturen) begrenzt.  

In der Betriebsphase sind Veränderungen im Hinblick auf Lärm, Bewegung, Entwässerung und 

Licht zu erwarten. Dies betrifft auch das Umfeld des Vorhabens. Einschränkungen von Wirkungen 

erfolgen durch Festsetzungen zur Nutzungsart, so dass bestimmte, z.B. emissionsreiche Nutzun-

gen ausgeschlossen werden. 

Der maximale Wirkraum mit bis zu max. 200 m ergibt sich als Folge der Bauphase. Die Wirkung 

geht v.a. von Erschließungs- und Neubaumaßnahmen aus. 
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3.4 ABGRENZUNG DES WIRKRAUMES 

  

Abb. 3: Betrachtungsraum mit Darstellung des Geltungsbereichs sowie der anzunehmenden Wirk-
räume.  

  

Betrachtungsraum 

Geltungsbereich B-Plan Nr. 67 

Gewerbegebiet, Bebauung und Versiegelung 

Indirekte Wirkungen ausgehend v. der Flächeninanspruchnahme (v.a. Lärm und optische Einflüsse) 

           Indirekte Wirkungen ausgehend v. der bestehenden Straßen & Siedlungsstruktur (Vorbelastung 8.7.23) 

           Gehölzanpflanzungen (Feldhecken, z.T. Knick), tlw. mit Verwallung (s. Planung in Kapitel 3.1) 

57 dBA 

73 dBA 

67 dBA 

54 dBA 

60 dBA 
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4 BESTAND  

Nachfolgend werden die Landschaftselemente des Betrachtungsraums näher beschrieben und 

das faunistische Potenzial eingeschätzt.  

4.1 LANDSCHAFTSELEMENTE 

Die anhand von Fotos beschriebenen Landschaftselemente dienen der Charakterisierung des 

Wirkraums (s. Abb. 2) und werden zur Einschätzung der aktuellen faunistischen Besiedlung her-

angezogen. Anhand der Landschaftselemente, der Biotopstrukturen und ihrer Vernetzung wer-

den Rückschlüsse auf die potenziell vorkommende Fauna gezogen. Die Grundlage für die Be-

wertung bilden die Geländebegehungen während der Kartierarbeiten in 2023 (vgl. Tab. 1 bis Tab. 

4) sowie eine Luftbildinterpretation. 

 

Foto 1: Blick über den südwestlichen Teil des geplanten Geltungsbereichs (Ackerstandort mit 
Maisanbau) auf das im Westen angrenzende Steinautal mit lockerem, altem Eichenbestand im Über-
gang zum Acker. Blickrichtung Nordwesten. Foto April 2023. 
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Foto 2: Blick über den nordöstlichen Teil des geplanten Geltungsbereichs (Ackerstandort mit 
Maisanbau) auf das im Osten angrenzende FFH-Gebiet ĂN¿ssauer Heideñ. Der Acker wird durch 
einen Knick abgegrenzt, dahinter verläuft die Straße Nüssauer Weg.  Blickrichtung Südosten. Foto 
April 2023. 

 

Foto 3: Blick über den nordwestlichen Teil des geplanten Geltungsbereichs (Ackerstandort mit 
Maisanbau). Rechts im Bild (Westen) befindet sich der Talrand des Steinautals mit Grünlandnut-
zung. Blickrichtung Süden. Foto Juli 2023.  
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Foto 4: Übergang vom Acker zum Steinautal. Der Talrand ist hier mit v.a. alten landschaftsbildprä-
genden Eichen bewachsen. Blickrichtung Norden. Foto September 2021.  

 

Foto 5: Ackerstandort rechts im Bild (Osten) mit anschließendem Grünland als Übergang zum 
Steinautal. Links im Bild befinden sich die z.T. alten Ufergehölze (v.a. Pappeln und Erlen, tws. 
nördlich des Geltungsbereichs) der Steinau. Blickrichtung Norden. Foto Juli 2023.  
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Foto 6: Feuchte Hochstaudenflur in der Steinauniederung. Im Hintergrund befindet sich der alten 
Eichenbestand am Talrand und im Übergang zum geplanten Geltungsbereich. Blickrichtung Süd-
osten. Foto April 2023.  

 

Foto 7: Hochwald, Mischwald mit feuchter Hochstaudenflur Richtung Steinauniederung mit zahlrei-
chen für Fledermäuse geeigneten Baumhöhlen und Rindenabplatzungen. Blickrichtung Westen. 
Foto August 2023.  
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Foto 8 und 9: Ältere Höhlenbäume verschiedener Arten. Foto August 2023.  

 

 

Foto 10: Erlen-Eschensumpfwald in der Steinauniederung gem. Biotoptypenkartierung des Landes 
S-H, gesetzlich geschütztes Biotop. Blickrichtung Südwesten. Foto April 2023.  
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Foto 11: Steinau mit alten Pappeln als Ufergehölze. Blickrichtung Nordwesten. Foto April 2023.   

 

Foto 12: Die KreisstraÇe 73 ĂHeidewegñ s¿dlich des geplanten Geltungsbereichs. In der Straßenbö-
schung finden sich verschiedene Strªucher (Hasel, Schlehe u.a.) sowie Eichen als Ă¦berhªlterñ. 
Blickrichtung Nordwesten. Foto September 2021.  



Gemeinde Büchen 

Bebauungsplan Nr. 67             Artenschutzprüfung 

 

 

BBS-Umwelt GmbH                                                                                                                                       Seite 21 

 

 

Foto 13: Südlicher Teil des geplanten Geltungsbereichs mit Blick auf die Straßenböschung der K73 
(vgl. Foto 12). Blickrichtung Westen. Foto April 2023.  

 

Foto 14: Nüssauer Weg im Osten des geplanten Geltungsbereichs. Links im Bild befindet sich der 
Knick, der im Jahr der Fotoaufnahme auf den Stock gesetzt worden ist. Rechts im Bild befindet sich 
der Waldrand zum FFH-Gebiet ĂN¿ssauer Heideñ. Blickrichtung Norden. Foto September 2021.   
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Foto 15: Durchbruch im ºstlich gelegenen Knick mit Blick auf das Gewerbegebiet ĂAm Hester-
kampñ. Blickrichtung Osten. Foto April 2023.  

 

Foto 16: Aufnahme aus dem FFH-Gebiet ĂN¿ssauer-Heideñ. Blickrichtung Norden. Foto Juni 2023. 
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Foto 17: Aufnahme aus dem FFH-Gebiet ĂN¿ssauer-Heideñ. Blickrichtung Nordosten. Foto Juni 
2023. 

 

BEWERTUNG: 

Das Steinautal sowie das FFH-Gebiet ĂN¿ssauer Heideñ stellen bedeutende Funktionsräume für 

Natur dar. Der Steinau selbst sowie ihrer Ufergehölze und den angrenzenden feuchten Standor-

ten im direkten Umfeld (Sumpfwald, Feuchte Hochstaudenflur etc.) werden eine hohe Bedeutung 

zugesprochen. Der alte Eichenbestand am Talrand der Steinau im Übergang zum Acker sowie 

das Grünland mit Hanglange am Talrand haben ebenfalls eine hohe Bedeutung. Das FFH-Gebiet 

mit dem Lebensraumtyp Ă4030 - Trockene europäische Heidenñ hat eine sehr hohe Bedeutung.  

Der geplante Geltungsbereich über Ackerstandort befindet sich zwischen diesen beiden bedeu-

tenden Funktionsräumen. Da es sich um einen intensiv genutzten Ackerstandort mit häufig Mais 

im Anbau handelt, ist ein geeigneter Biotopverbund zwischen den genannten Funktionsräumen 

für die meisten wenig mobilen Arten kaum gegeben bzw. dieser erfolgt über die den Acker um-

gebenden Knicks. Für mobile Arten wie Brutvögel, Rastvögel und Fledermäuse ist ein Verbund 

über den Ackerstandort möglich und wird, wie die Kartierungen in 2023 zeigten, auch häufig als 

solcher genutzt. Trotz der intensiven Nutzung wird dem Acker aufgrund seiner Lage zwischen 

den beiden bedeutenden Funktionsräume eine mittlere Eignung zugesprochen. 

Vorbelastungen stellen die Bahnlinie und die K73 im Süden des geplanten Geltungsbereichs dar, 

von denen Lärmemissionen ausgehen (s. Abb. 3). Lärmwirkung im Süden bei Zugverkehr führt 

zu 73 bis 67 d(B)A im Geltungsbereich im Süden (Messung am 8.7.2023), der Straßenverkehr 

erreicht im Norden an der Steinau Werte von 57 d(B)A, bei Ruhe sind hier 54 d(B)A zu finden. 

Auch gehen Stºrungen vom Gewerbegebiet ĂAm Hesterkampñ sowie von der StraÇe ĂN¿ssauer 

Wegñ und ĂSteinkrugñ aus. Vorbelastungen werden insgesamt jedoch als gering eingestuft.  

  


























































































